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AUSGEWÄHLTE KAPITEL DES ÖFFENTLICHEN RECHTS (KS)

2. Einheit

Fälle

I.

Die SPÖ hatte bei der letzten Nationalratswahl starke Stimmenverluste bei den sog. Jungwählern hinnehmen müssen. Demgegenüber können vor allem Pensionisten als typische Stammwähler der SPÖ angesehen werden. Die SPÖ wollte aus diesem Grund im Parlament eine Verfassungsänderung dergestalt durchbringen, dass das Wahlalter vom 18. auf das 40. Lebensjahr erhöht wird (vgl Art 26 Abs 1 B-VG).

1. Welche rechtlichen Probleme ergeben sich daraus? 

2. Welches Grundprinzip unserer Verfassung ist in diesem Fall angesprochen?

3. Erörtern Sie die Ausgestaltung dieses Prinzips in der österreichischen Rechtsordnung!

4. Worin besteht das Wesen einer Demokratie?

II.

Nehmen Sie an, der Nationalrat hätte bei laufender Gesetzgebungsperiode ein Verfassungsgesetz beschlossen, mit dem das Amt des Bundespräsidenten abgeschafft würde. Was sagen Sie dazu?

III.

Otto Flitzer betreibt in der Stadt Salzburg ein Taxigewerbe. Wie im Taxigewerbe üblich, muss sein Fahrzeug regelmäßig einer besonderen Überprüfung unterzogen werden. Die kraftfahrrechtliche Überprüfung erfolgt durch die Bundespolizeidirektion Salzburg. Mit Bescheid wird Otto Flitzer bestätigt, dass sein Taxi den einschlägigen Vorschriften entspricht. Zusätzlich zu dieser kraftfahrrechtlichen Überprüfung muss das Taxi dem Eichamt Salzburg zur Eichung des Fahrpreisanzeigers vorgeführt werden. Das Eichamt weist das Messgerät zurück, da es nicht den für Fahrpreisanzeiger in Taxifahrzeugen bestehenden Eichvorschriften entspricht. Flitzer ist von einem Irrtum der Behörde überzeugt und will sich wehren. Welches Grundprinzip der Verfassung ist angesprochen und wie ist es in der österreichischen Rechtsordnung ausgestaltet?

IV.

Bei Enteignungen kommt es immer wieder zu Doppelgleisigkeiten zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden. Zur Verwaltungsvereinfachung wird daher ein einfaches Gesetz beschlossen, wonach bei Strittigkeit über die Höhe der Enteignungsentschädigung die zuständige Verwaltungsbehörde die Frage dem Gericht vorlegen muss, das hierüber entscheidet. Die Verwaltungsbehörde hat danach den vom Gericht festgesetzten Entschädigungsbetrag ihrer Entscheidung zugrundezulegen.

1. Beurteilen Sie die Rechtmäßigkeit einer solchen Regelung.

2. Welches Grundprinzip unserer Verfassung ist im obigen Fall angesprochen?

3. Worin besteht historisch die Forderung nach Verwirklichung des angesprochenen Grundsatzes und welche Überlegungen liegen ihr zugrunde?

4. Wie ist dieses Prinzip im B-VG ausgeprägt?

V.

Durch eine EU-Richtlinie wird den Mitgliedstaaten für eine bestimmte Dienstleistung ab 1.1.1999 ein Mehrwertsteuersatz von 15% vorgeschrieben. Österreich ändert das Gesetz, das ganz allgemein, also auch für die betreffende Dienstleistung, eine 20%-ige Mehrwertsteuer normiert, nicht.

1. Was ist eine EU-Richtlinie?

2. Was versteht man unter primärem Gemeinschaftsrecht?

3. Was ist der „Rat“ und worin besteht seine wesentliche Aufgabe?

4. Was ist innerstaatlich rechtens? 
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